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S A T Z U N G  
 
 

Förderverein  

Brackenheimer Baedle e.V. 
 
§ 1  
Name und Sitz  
 
Der Verein führt den Namen "Förderverein Brackenheimer Baedle e.V." und ist in das 
Vereinsregister beim Amtsgericht Brackenheim eingetragen. 
 
Der Verein hat seinen Sitz in Brackenheim; Gerichtsstand ist Heilbronn. 
 
§ 2  
Vereinszweck   
 
Vereinszweck ist die Förderung des Sports, inbesondere die ideelle und finanzielle Förderung von Aktionen und 
Investitionen zum Erhalt des Kleinschwimmbeckens der Stadt Brackenheim für den Breitensport, den 
Schulschwimmsport, und den öffentlichen Badebetrieb.  
 
Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen 
nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in Ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben die dem Zweck des Vereines fremd sind oder durch unverhältnismässig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereines für ihre Mitgliedschaft 
keinerlei Entschädigungen.  
 
§ 3  
Gemeinnützigkeit 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke nach § 51 ff AO. Er ist ein Förderverein im Sinne von § 58 
(1) AO, der seine Mittel ausschließlich zur Förderung des steuerbegünstigten Zweckes der im § 2(1) genannten 
Körperschaft verwendet.  
 
§ 4 
Mitgliedschaft  
 
Mitglied des Vereins kann jede natürliche bzw. juristische Person werden. 
 
Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vorstand zu richten, der über die Aufnahme entscheidet. 
Mit der Aufnahme erkannt das Mitglied die Satzung des Vereines an. 
 
Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt oder Tod bzw. Erlöschen der juristischen Person. 
Der Austritt ist schriftlich zum Ende des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von 3 
Monaten gegenüber dem Vorstand zu erklären. Die Mitgliedschaft erlischt ferner, wenn 
das Mitglied mit der Zahlung des Beitrages 3 Monate im Verzug ist. 
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Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in grober 
Weise die Interessen des Vereins verletzt. Über den Ausschluss beschließt die 
Mitgliederversammlung, wobei eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich ist. 
 
Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Ansprüche des Mitgliedes gegenüber dem Verein. 
Gegen die Nichtanerkennung des Aufnahmeantrages und gegen den Beschluss des Ausschlusses durch den 
Vorstand, ist binnen zwei Wochen nach Zustellung ein Einspruch an die Mitgliederversammlung möglich.  
Diese entscheidet dann endgültig. 
 
§ 5  
Mitgliedsbeitrag 
 
Es wird ein Mitgliedsbeitrag erhoben. Dieser wird durch die Mitgliederversammlung festgesetzt.  
Für Schüler und Studenten sollen reduzierte Beiträge festgesetzt werden.  
Eine Veränderung des Beitrages bedarf einer 2/3 Mehrheit der Mitgliederversammlung. 
Im Beitrittsjahr wird der Beitrag einen Monat nach Aufnahme 
fällig. Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. 
 
§ 6  
Organe des Vereines  
 
Organe des Vereins sind 
- der Vorstand bestehend aus dem 1. Vorsitzenden und seinem Stellvertreter und dem Kassier 
- die Mitgliederversammlung 
 
§ 7  
Mitgliederversammlung  
 
Es findet mindestens einmal jährlich eine Mitgliederversammlung statt, zu der alle Mitglieder vom Vorstand  
(E-Mail; einfacher Brief oder Fax) unter Angabe einer Tagesordnung und unter Einhaltung einer Einladungs- 
frist von 14 Tagen schriftlich einzuladen sind. Auf Verlangen von mindestens einem Viertel der Mitglieder muss eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden, wenn dies schriftlich mit Angabe des Grundes beim Vorstand 
beantragt wird. 
 
Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mindestens eine Woche vorher schriftlich beim Vorstand eingereicht 
Und begründet sein. 
 
Der Mitgliederversammlung obliegen: 

- Entgegennahme des Rechenschafts- und Kassenberichtes des Vorstandes und des Berichtes der 
Kassenprüfer. 

- Entlastung des gesamten Vorstandes 
- Wahl des neuen Vorstandes 
- Wahl von zwei Kassenprüfern, wobei diese dem Vorstand nicht angehören dürfen. 
- Alle Änderungen der Satzung 
- Entscheidung über eingereichte Anträge  
- Auflösung des Vereins 

 
Die Mitglieder bilden mit je einer Stimme die Mitgliederversammlung. Stimmen sind nicht 
übertragbar. 
 
§ 8 
Vorstand  
 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf 1 Jahr mit einfacher Mehrheit gewählt. Die Wahlen haben in 
getrennten Wahlgängen zu erfolgen. 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. und der 2.Vorsitzende und der Kassier. Sie vertreten den Verein jeweils 
einzeln. 
 
Die Aufgaben des Vorstandes sind: 
 

- Vertretung des Vereines (gemäß §26 BGB) 
- Führung der laufenden Vereinsgeschäfte 
- Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Organisationen. 



 
Der Vorstand tagt mindestens 4 mal jährlich, bei Bedarf auch öfters. Die Einladung erfolgt durch den  
1.Vorsitzenden oder im Verhinderungsfall durch seinen Stellvertreter. Die Einladungsfrist beträgt 1 Woche, 
in Ausnahmefällen auch weniger. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2 Vorstände anwesend sind. 
Der Vorstand beschließt in einfacher Stimmenmehrheit, soweit die Satzung nichts anderes besagt. 
 
Die Haftung der Vorstandsmitglieder ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
 
§ 9 
Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 10  
Satzungsänderungen  
 
Satzungsänderungen können nur mit einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 
 
 
§ 11  
Auflösung des Vereines 
 
Die Auflösung des Vereines kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung mit einer 
2/3 Mehrheit des anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Bei Auflösung des Vereines oder 
dem Wegfall des steuerbegünstigten Zweckes, fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Brackenheim, die es 
unmittelbar und  ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  
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